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Aktuelle Rechtsprechung zum 
Jugendhilferecht
A n d r e a s  D e x h e i m e r

Gewährung von Hilfe für junge 
Volljährige

Sächsisches Oberverwaltungsgericht Bautzen, 
Beschl. v. 11.11.2024 – 3 B 178/24

Beschluss

Der Beschl. des Verwaltungsgerichts Dres-
den v. 23.09.2024 – 1 L 651/24 – wird ge-
ändert. Die Antragsgegnerin wird im Wege 
der einstweiligen Anordnung verpflichtet, 
der Antragstellerin über den 19.09.2024 hi-
naus Leistungen der Jugendhilfe gem. § 41 
Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2. i.V.m. § 35a SGB VIII 
in Form von stationärer Eingliederungshilfe 
in Form von Vollzeitpflege und ambulanter 
Eingliederungshilfe in Form von Reitthera-
pie, jeweils nach Maßgabe der Bescheide 
vom 13.11.2023 sowie als ambulante Ein-
gliederungshilfe in Form eines persönlichen 
Budgets nach Maßgabe des Bescheides vom 
16.01.2024 und der Zielvereinbarung vom 
28.12.2023 bis zum regulären Ausbildungs-
ende der Klägerin im November 2025 zu ge-
währen.

Vorgeschichte

Die Antragstellerin, geboren im Jahr 2003, 
leidet infolge einer frühkindlichen Schädi-
gung an einer fetalen Alkoholspektrumsstö-
rung mit mittelgradiger, teilweise leichter 
Intelligenzminderung. Derzeit absolviert sie 
eine Ausbildung in einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung, die bis November 
2025 andauert. Sie erhält stationäre Ein-

gliederungshilfe durch Vollzeitpflege, eine 
Reittherapie und ambulante Unterstützung 
in Form eines persönlichen Budgets zur Teil-
habe am Arbeitsleben.

Ein psychologischer Bericht aus dem Jahr 
2019 diagnostizierte zusätzlich eine geistige 
Behinderung. Laut einer Stellungnahme aus 
August 2024 liegt ihr körperlicher und emo-
tional-geistiger Entwicklungsstand bei etwa 
13 bis 15 Jahren. Sie hat berufliche Routi-
nen erlernt, zeigt jedoch weiterhin Defizite 
in Ausdauer, Kraft sowie Selbstfürsorge und 
benötigt regelmäßige Unterstützung, bspw. 
bei Pausen und Ernährung.

Ärztliche Einschätzungen betonen, dass 
sie weder körperlich noch emotional oder 
kognitiv auf dem Entwicklungsstand einer 
21-Jährigen ist. Eine Weiterführung der Ju-
gendhilfe wird als notwendig angesehen, 
um ihre Fähigkeiten zur selbstständigen 
Lebensführung weiterzuentwickeln und 
das Ausbildungsziel bis 2025 zu erreichen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass größere 
Entwicklungsschritte unwahrscheinlich sind 
und lediglich kleine Fortschritte erwartet 
werden können.

Gründe

»1. Soweit die Antragstellerin geltend macht, 
dass sich die Weitergewährung der Hilfe al-
lein an der fortbestehenden Bedarfslage aus-
zurichten habe, verweist sie zumindest noch 
sinngemäß darauf, dass infolge der durch 
das Gesetz zur Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz – KJSG) v. 3. Juni 2021 (BGBl. 2021 
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